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Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Gemeindearchivs der 
Gemeinde H allbergmoos 

Die Gemeinde Hallbergmoos erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBI. S.796, BayRS 2020-1-1-1) zuletzt geändert durch Art. 39 B
Abs.3 Bayerisches Datenschutzgesetz vom 15.05.2018 (GVBI. S. 260) und Art. 13 Abs.
1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes vom 22.12.1989 (GVBI. S. 710, BayRS 2241-
1-WK) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.1999 (GVBI. S.521) folgende

SATZUN G 

ABSCHNITT 1 
ALLGEMEINES 

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Archivierung und Benutzung von Unterlagen im Gemeinde
archiv Hallbergmoos. 

§ 2 Begriffsbestimmung

1. 1Archivgut sind alle archivwürdigen Unterlagen einschließlich der Hilfsmittel zu ih
rer Nutzung, die bei der Gemeinde Hallbergmoos und bei sonstigen öffentlichen Stel
len oder bei natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts erwachsen sind.
2Unterlagen sind vor allem Akten, Amtsbücher, Urkunden und andere Einzelschrift
stücke, Karten, Pläne, Bild-, Film- und Tondokumente sowie Dateien und alle anderen
Informationsobjekte, auch digitale Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speiche
rungsform. 3Dazu zählen auch alle ergänzenden analogen und elektronischen Daten,
die für die Erhaltung, das Verständnis und die Nutzung dieser Unterlagen notwendig
sind.

2. 1Archivwürdig sind Unterlagen, die für die Forschung, die historisch-politische Bil
dungsarbeit, zur Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter oder für
Zwecke der Gesetzgebung, Rechtsprechung oder der Verwaltung von bleibendem
Wert sind. 2Die Archivwürdigkeit von Unterlagen, die nicht auf Grund von Rechtsvor
schriften oder von Verwaltungsvorschriften dauern aufzubewahren sind, wird durch
das Gemeindearchiv im Rahmen eines Bewertungsvorgangs unter Zugrundelegung
archivfachlicher Kriterien festgestellt.

3. Archivierung umfasst die Aufgabe, das Archivgut zu erfassen, zu bewerten, zu
übernehmen, auf Dauer zu verwahren und zu sichern, zu erhalten, zu erschließen, zu
ergänzen, nutzbar zu machen, auszuwerten und deren Integrität und Authentizität
sicherzustellen.
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